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 Veröffentlicht am 22.08.1995

Norm

StGB §223

Rechtssatz

Anders als die zur Identitätstäuschung errichtete unechte Urkunde wird die (inhaltlich) unrichtige Urkunde, die

sogenannte schriftliche Lüge, vom Echtheitsbegri6 (Fälschungsbegri6) Begri6 des § 223 StGB nicht erfaßt. Sohin

begeht keine Urkundenfälschung, wer eine rechtserhebliche Erklärung niederschreibt (und mit einem ihm

zustehenden Namen unterfertigt), die mit der Wahrheit nicht, übereinstimmt.
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